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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2005  Ausgegeben am 13. Dezember 2005  Teil II 

409. Verordnung: Änderung der Psychotropenverordnung 

409. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen, mit der die 
Psychotropenverordnung geändert wird 

Auf Grund des § 10 Abs. 1 Z 1 und 6 des Suchtmittelgesetzes (SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 134/2002, wird verordnet: 

Die Verordnung über den Verkehr und die Gebarung mit psychotropen Stoffen (Psychotropenver-
ordnung - PV), BGBl. II Nr. 375/1997, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 40/2005, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 1 lautet: 
„(1) Die Ein- und Ausfuhr von psychotropen Stoffen ist, außer in den im § 17a dieser Verordnung 

oder § 30 Abs. 2 Z 1 Suchtmittelgesetz genannten Fällen der Ein- oder Ausfuhr, verboten, sofern der 
Bundesminister für Gesundheit und Frauen hiezu nicht eine Bewilligung erteilt hat. Die Durchfuhr von 
psychotropen Stoffen ist verboten, sofern nicht die Ausfuhrbewilligung des Versandlandes vorliegt. Den 
im § 2 Abs. 3 Genannten kann eine Bewilligung zur Einfuhr von Suchtgift nur nach Maßgabe der gemäß 
§ 2 Abs. 3 erteilten Bewilligung erteilt werden.“ 

2. § 13 Abs. 1 Z 4 lit. b lautet: 
 „b) bei Zubereitungen die Zulassungsnummer, die Anzahl der Packungen, die Packungsgröße oder 

Stückzahl; bei Bulkware das Nettogewicht, der Gehalt an psychotropen Stoffen pro Stück in 
Milligramm; bei unaufgeteilten Zubereitungen wie insbesondere Ampullen oder Durchstichfla-
schen die nominelle Füllmenge pro Stück, der Gehalt an psychotropen Stoffen pro 1 Milliliter 
in Milligramm;“ 

3. § 14 Abs. 1 Z 5 lit. b lautet: 
 „b) bei Zubereitungen die Zulassungsnummer, die Anzahl der Packungen, die Packungsgröße oder 

Stückzahl; bei Bulkware das Nettogewicht, der Gehalt an psychotropen Stoffen pro Stück in 
Milligramm; bei unaufgeteilten Zubereitungen wie insbesondere Ampullen oder Durchstichfla-
schen die nominelle Füllmenge pro Stück, der Gehalt an psychotropen Stoffen pro 1 Milliliter 
in Milligramm;“ 

4. § 17 lautet: 

„Suchtstofflabor der Vereinten Nationen 
§ 17. (1) Für die Ein- oder Ausfuhr von psychotropen Stoffen durch das Suchtstofflabor der Verein-

ten Nationen mit Sitz in Wien kann, unbeschadet der §§ 12 Abs. 2, 13 und 14,  das in den  Abs. 2 bis 5 
festgelegte vereinfachte Verfahren angewendet werden. 

(2) Das Suchtstofflabor der Vereinten Nationen gibt dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen  den Vor- und Zunamen sowie die Stellung und Funktion innerhalb der Vereinten Nationen  
der für die Abwicklung des vereinfachten Verfahrens zur Ein- und Ausfuhr von psychotropen Stoffen  
verantwortlichen Person schriftlich bekannt. Jede Änderung dieser die verantwortliche Person betreffen-
den Daten ist dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen stellt dem Suchtstofflabor der Vereinten Na-
tionen die zur Erteilung der Ein- und Ausfuhrbewilligung für psychotrope Stoffe verwendeten Formulare 
zur Verfügung. Im Falle einer beabsichtigten Ein- oder Ausfuhr befüllt das Suchtstofflabor der Vereinten 
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Nationen ein entsprechendes Formular mit den gemäß §§ 13 Abs. 1 Z 1 bis 5 oder 14 Abs. 1 Z 1 bis 5 
erforderlichen Angaben und legt das soweit ausgefüllte Formular dem Bundesministerium für Gesundheit 
und Frauen zur Erteilung der Bewilligung vor. 

(4) Nach erteilter Einfuhrbewilligung übermittelt das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
die Bewilligung dem Suchtstofflabor der Vereinten Nationen. Dieses übermittelt eine Ausfertigung der 
Einfuhrbewilligung an die für die Ausfuhr im betreffenden Ausland zuständige Behörde sowie eine weite-
re Ausfertigung der Einfuhrbewilligung an den ausländischen Lieferanten; die verbleibende dritte Ausfer-
tigung dient der zollamtlichen Abfertigung. 

(5) Nach erteilter Ausfuhrbewilligung übermittelt das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
die Bewilligung dem Suchtstofflabor der Vereinten Nationen. Dieses übermittelt eine Ausfertigung der 
Ausfuhrbewilligung an die im Importland für die Einfuhr zuständige Behörde. Von den verbleibenden 
beiden Ausfertigungen dient eine zur zollamtlichen Abfertigung, die andere ist der Sendung anzuschlie-
ßen. 

(6) Die Vereinten Nationen legen dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen bis zum 
31. Jänner jedes Jahres für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr eine Gesamtaufstellung der getätig-
ten Ein- und Ausfuhren, geordnet nach psychotropen Stoffen sowie nach Ein- und Ausfuhrstaaten, vor. 
Diese Gesamtaufstellung ist von der gemäß Abs. 2 benannten verantwortlichen Person zu zeichnen.  

(7) § 13 Abs. 2 erster Satz, 4 und 5 erster Satz sowie § 14 Abs. 2 und 4 und 6 gelten auch für verein-
fachte Verfahren gemäß Abs. 2 bis 5.“ 

5. Nach § 17 wird folgender § 17a samt Überschrift eingefügt: 
„Übermittlung von Proben sichergestellter psychotroper Stoffe zwischen den nationalen Kontakt-

stellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union für Zwecke der Strafverfolgung, der Justiz 
oder der kriminaltechnischen Analyse 

§ 17a. (1) Das Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt ist nationale Kontaktstelle Öster-
reichs gemäß Artikel 3 Abs. 1 des Beschlusses 2001/419/JI des Rates der Europäischen Union vom 
28. Mai 2001 über die Übermittlung von Proben kontrollierter Stoffe, ABl. Nr. L 150/1 vom 6. Juni 2001. 

(2) Das Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt kann Proben sichergestellter psycho-
troper Stoffe nach dem Verfahren der Abs. 3 bis 9 an die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
lichten nationalen Kontaktstellen übermitteln sowie von diesen Kontaktstellen übermittelte psychotrope 
Stoffe in Empfang nehmen. 

(3) Das Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt vereinbart mit jener nationalen Kon-
taktstelle des Mitgliedstaates, 
 1. an die es eine Probe eines psychotropen Stoffes gemäß Abs. 2 zu übermitteln beabsichtigt oder 
 2. von der es eine derartige Probe übermittelt erhalten soll, 

vor der tatsächlichen Übermittlung die Einzelheiten der Beförderung der Probe. Für die Übermittlung 
ist das im Beschluss 2001/19/JI vorgesehene Begleitformular zu verwenden. Dieses vollständig und ord-
nungsgemäß ausgefüllte Begleitformular wird der Probe für die gesamte Beförderungsdauer angeschlos-
sen. 

(4) Das Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt trifft mit der Kontaktstelle des übermit-
telnden Mitgliedstaates bzw. des empfangenden Mitgliedstaates vor Übermittlung eine Vereinbarung über 
die Verwendung der Probe. Die Probe kann zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten oder zur kri-
minaltechnischen Analyse der Probe verwendet werden. Die übermittelte Probe darf nur jene Menge um-
fassen, die für die Zwecke der Strafverfolgung, der Justiz oder für die kriminaltechnische Analyse der 
Probe erforderlich ist. 

(5) Für die Beförderung der Probe sind Sicherheitsvorkehrungen vorzusehen. Als sicher gelten fol-
gende Beförderungsarten: 
 1. Beförderung durch einen österreichischen Beamten oder einen Beamten des empfangenden bzw. 

des übermittelnden Mitgliedstaates, 
 2. Beförderung durch einen Boten, 
 3. Beförderung über Diplomatenpost, 
 4. Beförderung als (Express)-Einschreiben. 

(6) Macht die Übermittlung einer Probe die Beförderung durch das Hoheitsgebiet eines anderen Mit-
gliedstaats (Transit-Mitgliedstaat) erforderlich, so hat das Bundesministerium für Inneres - Bundeskrimi-



 BGBl. II – Ausgegeben am 13. Dezember 2005 – Nr. 409  3 von 3 

www.ris.bka.gv.at 

nalamt die nationale Kontaktstelle des Transit-Mitgliedstaats, durch dessen Hoheitsgebiet die Probe be-
fördert wird, mittels einer Kopie des vollständig ausgefüllten Begleitformulars in Kenntnis zu setzen. 

(7) Wird die Beförderungsart gemäß Abs. 5 Z 1 gewählt, so darf der Beamte keine Uniform tragen. 
Er darf ferner im Zusammenhang mit der Beförderung keine anderen operativen Aufgaben wahrnehmen, 
es sei denn, dass dies mit den sonstigen Rechtsvorschriften vereinbar ist und zwischen dem die Probe 
übermittelnden und dem empfangenden Mitgliedstaat sowie einem allfälligen Transitstaat vereinbart wur-
de. Für Flugreisen im Rahmen der Beförderung einer Probe sind nur in einem Mitgliedstaat registrierte 
Fluggesellschaften in Anspruch zu nehmen. 

(8) Das Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt bestätigt dem übermittelnden Mitglied-
staat den Empfang der Probe unmittelbar nach deren Einlagen. 

(9) Das Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt hat das Bundesministerium für Gesund-
heit und Frauen mittels einer Kopie des Begleitformulars über eine bevorstehende Übermittlung bzw. den 
bevorstehenden Empfang einer Probe in Kenntnis zu setzen. Das Bundesministerium für Inneres - Bun-
deskriminalamt hat dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ferner bis zum 31. Jänner jedes 
Jahres eine Gesamtaufstellung über alle im vorangegangenen Kalenderjahr  übermittelten bzw. empfange-
nen Proben vorzulegen. 

(10) Die Bestimmungen der §§ 13 bis 16 über die Ein-, Aus- und Durchfuhr gelten für das in den 
Abs. 1 bis 9 geregelte Verfahren nicht.“ 

Rauch-Kallat 
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